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Die Lähmungsversicherung der

Die Errichtung eines Lähmungsinstitutes
als Gemeinschaftsaufgahe der schweizerischen

Krankenkassen ist eng verbunden
mit einem andern Gemeinschaftswerk der
Krankenkassen, der Lähmungsversicherung

des Schweizerischen Verbandes für
die erweiterte Krankenversicherung.
Im Jahre 1954 wurde dieser Verband
durch Zusammenschluss der welschen und
deutschschweizerischen Krankenkassen
und Kassenverbände gegründet. Sein
Zweck war die Durchführung der
Kinderlähmungsversicherung.

Die Idee einer besonderen
Kinderlähmungsversicherung ging von der Feststellung

aus, dass diese Krankheit mit ihren
Lähmungsfolgen für den Einzelnen mit
ungewöhnlichen finanziellen Aufwendungen

verbunden, dass sie aber glücklicherweise

relativ selten ist, so dass die finanzielle

Last, wenn sie auf genügend viele
Schultern verteilt werden kann, gering
wird. Da gerade jene medizinischen
Aufwendungen, die bei der Behandlung schwerer

Lähmungen nötig sind: langdauernde
Anstaltsaufenthalte, Badekuren, physikalische

Therapie, Stützapparate von den
Krankenkassen oft ungenügend finanziert
wurden, war es nötig, dass die
Kinderlähmungsversicherung den Patienten all diese
Aufwendungen über die statutarischen
Leistungen der Kassen hinaus bezahlte, um
eine gute Behandlung überhaupt zu
ermöglichen. Die Kinderlähmungsversicherung

wollte aber auch den Patienten
helfen, die trotz jahrelanger ärztlicher und
Persönlicher Bemühungen nicht mehr in
den Vollbesitz ihrer Arbeitsfähigkeit ge-

schweizerischen Krankenkassen

langten, indem sie es ihnen durch die
Ausrichtung nahmhafter Invaliditätsentschädigungen

ermöglichte, sich beruflich und
sozial so weit als möglich wieder in die
menschliche Gesellschaft einzugliedern.

Hauptziel der Kinderlähmungsversicherung
war nicht die Ausrichtung von

Geldleistungen, sondern eine möglichst gute
Behandlung und eine möglichst weitgehende

Wiedereingliederung. Diesem Ziel diente

in ganz besonderer Weise der
vertrauensärztliche Dienst. Ein hauptamtlicher
Vertrauensarzt, selber ehemaliger
Poliopatient und behindert, überwacht alle
Patienten und sorgt dafür, dass ihnen die
bestmögliche Behandlung zuteil wird. Diesem

Ziel diente aber auch von allem
Anfang an die Idee, ein eigenes, aufs beste
eingerichtetes Haus zu erstellen, die nun
mit der Eröffnung des Lähmungsinstitutes
ihre Verwirklichung gefunden hat.

Der Rückgang der Zahl der Poliomyelitisfälle

seit dem Jahre 1957, der zweifellos

in starkem Masse der Schutzimpfung
zuzuschreiben ist, und das Inkrafttreten
der eidgenössischen Invalidenversicherung,
die, wenn auch nicht alle, so doch viele
jener Kosten übernimmt, die vorher von
der Kinderlähmungsversicherung bezahlt
werden mussten, haben es ermöglicht, die
Kinderlähmungsversicherung zu einer
allgemeinen Lähmungsversicherung
auszubauen, der nun alle organisch bedingten
Lähmungen des Zentral-Nerven-Systems
unterstellt sind. Leistuiigsschema und
Zweckbestimmung wurden unverändert
gelassen. Dagegen werden nun alle jene
Patienten miteinbezogen, die von den Lei-
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